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Gemeinde Schleifreisen
Bürgermeisterin Frau Wulf .....................................036601 83607

Fax:  .........................................036601 938418
Sprechzeiten:
Donnerstag  ......................................................17:00 - 19:00 Uhr

Gemeinde St. Gangloff
Bürgermeister Herr Wiedenhöft .............................036606 84282
Havarie-Dienst-Nummer für Störungen
der Wasserversorgung- und
Abwasserbeseitigung
der Gemeinde St. Gangloff ..................................036606 634940
Sprechzeiten:
Dienstag ...........................................................18:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag .......................................................16:00 - 17:00 Uhr

Gemeinde Reichenbach
Bürgermeister Herr Steingrüber ..........................036601 901146

Fax: ..........................................036601 901148
Sprechzeiten:
Montag ..............................................................16:30 - 18:30 Uhr

Gemeinde Mörsdorf
Bürgermeister Herr Oelsner ..................................036428 61675
Sprechzeiten:
Donnerstag .......................................................16:00 - 18:00 Uhr

Hermsdorfer Polizeistation .................................036601 41418

ZWA Thüringer Holzland
Bereitschaft ............................................................036601 57849

Rettungsleitstelle Jena- Kassenärztlicher Dienst
Apothekendienst usw. .........................................03641 597632

Die nächste Ausgabe

erscheint am
Samstag, dem 22. Dezember 2018

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge und Anzeigen
ist Dienstag, der 10. Dezember 2018

Amtliche Bekanntmachungen der  
Verwaltungsgemeinschaft „Hermsdorf“

Informationen  
aus dem Standesamt

Im Zeitraum vom 22.12.2018 bis 02.01.2019 ist das 
Standesamt Hermsdorf/Thür. aus betrieblichen Gründen 
geschlossen.

Am 27.12.2018 ist in der Zeit von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
eine Dienstzeit zur Beurkundung von Sterbefällen sei-
tens des dienstführenden Standesbeamten abgesichert.

Für alle anderen personenstandsrechtlichen Anliegen 
wenden Sie sich bitte in dieser Zeit telefonisch unter 
036601/57759 an das Standesamt.

Kühne
Leiter Standesamt Hermsdorf/Thür.

Telefonnummern

Der Verwaltungsgemeinschaft „Hermsdorf“ im Stadt-
haus Rufnummern der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinschaftsvorsitzende Frau Möbius.............. 036601 577-10
Sekretariat ........................................................... 036601 577-11
Fax ....................................................................... 036601 577-50
Hauptabteilung
Leitung  ................................................................ 036601 577-15
Allg. Verwaltung ................................................... 036601 577-11
Objektverwaltung/Gebäudemanagement ............ 036601 577-12
EDV/Öffentlichkeitsarbeit ..................................... 036601 577-13
Lohn/Gehalt/Personal ..................................... 036601 577-16/17
Kindergartenangelegenheiten/Soziales ............... 036601 577-18
Liegenschaften .................................................... 036601 577-36
Einwohnermeldeamt ....................................... 036601 577-48/49
Standesamt ......................................................... 036601 577-59
Finanzen
Leitung ................................................................. 036601 577-20
Haushalt ......................................................... 036601 577-21/24
Gewerbe-/Vergnügungssteuer ............................. 036601 577-22
Grund-/Hundesteuer ............................................ 036601 577-23
Anlagenbuchhaltung ............................................ 036601 577-26
Kasse ......................................................... 036601 577-27/28/29
Kasse/Vollstreckung ............................................ 036601 577-25
Gewerbeamt ........................................................ 036601 577-42
Bauabteilung
Leitung ................................................................. 036601 577-30
Hochbau .............................................................. 036601 577-32
Tiefbau ................................................................. 036601 577-33
Fördermittel ......................................................... 036601 577-35
Ordnungsamt
Leitung ................................................................. 036601 577-40
Ordnungsamt .................................................. 036601 577-41/43
Fundbüro ............................................................. 036601 577-44

Internetadresse der VG Hermsdorf
www.vg-hermsdorf.de

Email: info@vg-hermsdorf.de

Öffnungszeiten

Der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf und der Stadt 
Hermsdorf
Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Jeden letzten Samstag im Monat hat das Einwohnermeldeamt 
10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

Schiedsstelle der VG,
Sitz im Rathaus Hermsdorf  ................................ 036601 577-82
Herr Hädrich
Öffnungszeiten:
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 16:00 bis 17:00 Uhr
In dringenden Fällen besteht Erreichbarkeit unter Tel.: 036428 - 
60174

Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft

Stadt Hermsdorf und ihre Einrichtungen
Bürgermeister der Stadt Hermsdorf
Herr Hofmann ...................................................... 036601 577-80

Fax ............................................036601 577-89
Archiv ................................................................... 036601 577-73
Kultur ................................................................... 036601 577-70
Bibliothek ............................................................. 036601 577-75
Bauhofleiter ......................................................... 036601 577-85
Bauhof ............................................................ 036601 577-86/87
Freibad.................................................................036601 8 30 10
Sporthalle ............................................................036601 8 27 41
Kindertagesstätte „Pfiffikus“  ...............................036601 8 26 29
Kindertagesstätte „Holzlandknirpse“  ................036601 9359010
Kindertagesstätte „Max und Moritz“  ...................036601 8 23 36
Feuerwehr Hermsdorf  ............................................036601 79 00
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lassungsvormerkungen beim Registergericht in Jena zu beantra-
gen. Als Nachtragsliquidator wird dem Gericht Herr Rechtsanwalt 
Morneweg vorgeschlagen, der sich bereit erklärt, diese Funktion 
unentgeltlich zu übernehmen.
Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Bebauungsplan „Lidl - Eisenberger Straße“

Bekanntmachung des Beschlusses zur Satzung über 
den Bebauungsplan „Lidl - Eisenberger Straße“

Die Stadt Hermsdorf hat mit Beschluss des Stadtrates BVSR 
01/064/2018 am 17. September 2018 den Bebauungsplan „Lidl - 
Eisenberger Straße“ als Satzung beschlossen.
Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) wurde die vorstehende Satzung der Rechtsaufsichtsbehör-
de vorgelegt.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetz-
buch (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt dieser Bebauungsplan in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung in der 
Bauabteilung der Verwaltungsgemeinschaft „Hermsdorf“, Am Al-
ten Versuchsfeld 1, 07629 Hermsdorf, während der Öffnungszei-
ten einsehen und Auskunft über den Inhalt verlangen.
Entsprechend § 10 a Abs. 2 BauGB ist der in Kraft getretene 
Bebauungsplan mit der Begründung auch in der Internetadresse 
www.vg-hermsdorf.de eingestellt.

Lageplan des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Hinweise:
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln in der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen. Unbeachtlich wird demnach eine Verletzung der in 
§ 214 Abs. 1 BauGB bezeichneten Vorschriften, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Hermsdorf 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach kann der Entschädi-
gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind und er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Zudem erlöschen Entschädi-

Schließzeiten zum Jahreswechsel
Im Zeitraum vom 24.12.2018 bis 31.12.2018 bleibt die 
Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf aus betrieblichen 
Gründen geschlossen.

Möbius 
Gemeinschaftsvorsitzende

Trautermine am Wochenende 2019

Hinweise aus dem Standesamt  
für das Eheschließungsjahr 2019

Trautermine in der Woche:
Selbstverständlich besteht an jedem Wochenarbeitstag die Mög-
lichkeit, im Standesamt Hermsdorf/Thür. eine Ehe zu schließen.

Trautermine an Samstagen:
Das Standesamt Hermsdorf/Thür. teilt mit, dass an folgenden 
Samstagen im Jahr 2019 Eheschließungen stattfinden können. 
Andere Termine sind nur nach Vereinbarung mit den Standesbe-
amten möglich.

Monat Tag Tag Tag
Januar 19.01.2019
Februar 02.02.2019
März 02.03.2019 16.03.2019
April 06.04.2019 27.04.2019
Mai 11.05.2019 18.05.2019
Juni 15.06.2019 22.06.2019
Juli 06.07.2019 27.07.2019
August 10.08.2019 17.08.2019 31.08.2019
September 14.09.2019 28.09.2019
Oktober 19.10.2019 26.10.2019
November 09.11.2019 23.11.2019
Dezember 07.12.2019 21.12.2019

Ausschlusstermine:
30.03.2019 Kinderkleiderbasar
20.04.2019 Ostern
25.05.2019 Maibaumsetzen in Hermsdorf
01.06.2019 Himmelfahrtswochenende
08.06.2019 Pfingstwochenende
21.09.2019 Kinderkleiderbasar
28.12.2019 Weihnachten, evtl. geschlossen

Amtliche Bekanntmachungen  
der Stadt Hermsdorf

Schließtage Bibliothek
Die Stadtbibliothek Hermsdorf ist vom 24.12.2018 bis 
02.01.2019 aus betrieblichen Gründen geschlossen.

Informationen aus der Stadtratssitzung vom 
08.10.2018
In der Sitzung wurde über folgende öffentliche Vorlage Beschluss 
gefasst:

BVSR01/066/2018
Löschung von Rückauflassungsvormerkungen „Wohnungs-
baugesellschaft Holzland GmbH“
Der Stadtrat beschließt, den Bürgermeister zu beauftragen, für 
die gelöschte Gesellschaft „Wohnungsbaugesellschaft Herms-
dorf mbH“ die Nachtragsliquidation zur Löschung von Rückauf-
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mittelbeitrag durch ihn erbracht wird und der Stadt Hermsdorf 
keinerlei Kosten entstehen.
Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Schleifreisen

Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleifreisen hat in seiner Sit-
zung am 22.10.2018 mit Beschluss Nr.BVGR02/014/2018 die 
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019/2020 (Doppel-
haushalt) der Gemeinde Schleifreisen beschlossen.
Die Haushaltssatzung und die Haushaltssatzung der Gemeinde 
Schleifreisen wurden dem Landratsamt des Saale-Holzland-
Kreises als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung vor-
gelegt.
Die rechtsaufsichtliche Würdigung liegt mit Schreiben vom 
13.11.2018 (eingegangen am 16.11.2018) vor.
Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Gemeinde 
Schleifreisen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht und 
sind für die Dauer vom 03.12.2018 bis 17.12.2018 im Stadthaus 
Hermsdorf, Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf, Am 
Alten Versuchsfeld 1, Zimmer 427, zu den Sprechzeiten einzu-
sehen.

Schleifreisen, den 01.12.2018
Wulf
Bürgermeisterin  Siegel

Haushaltssatzung

der Gemeinde Schleifreisen  
für die Haushaltsjahre 2019/2020

Aufgrund des § 55 Abs. 1 Satz 2 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) erlässt die Gemeinde Schleifreisen folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 
2019/2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im
Verwaltungshaushalt 2019

in den Einnahmen und Ausgaben mit 428.400 €

und im Vermögenshaushalt 2019

in den Einnahmen und Ausgaben mit 115.900 €

ab; im
Verwaltungshaushalt 2020

in den Einnahmen und Ausgaben mit 428.500 €

und im Vermögenshaushalt 2020

in den Einnahmen und Ausgaben mit 390.900 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)  300 v.H.
für sonstige Grundstücke (B)  390 v.H.

2. Gewerbesteuer  385 v.H.

gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermö-gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hermsdorf, den 20. November 2018
Benny Hofmann
Bürgermeister

Informationen aus der Stadtratssitzung  
vom 12.11.2018
In der Sitzung wurde über folgende öffentliche Vorlagen Be-
schluss gefasst:

BVSR01/067/2018
Aussetzung von Bescheiden für Straßenausbaubeiträge bis 
zum 31.12.2018
Der Stadtrat beschließt, die Verwaltung der VG Hermsdorf an-
zuweisen, bis zum 31.12.2018 keine Straßenausbaubeitragsbe-
scheide zu versenden, außer wenn Zahlungsverjährung droht.
Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

BVSR01/068/2018
Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristige Planung bis 2020 der 
JOB
Der Stadtrat beschließt, dem in der Gesellschafterversammlung 
der JOB vom 29.10.2018 unter Gremienvorbehalt gefassten 
Beschluss zuzustimmen. Der Gremienvorbehalt für die Stadt 
Hermsdorf wird aufgehoben.
Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

BVSR01/069/2018
Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertagesein-
richtung der Stadt Hermsdorf
Der Stadtrat beschließt, die Beschlussvorlage BVSR01/045/2018 
vom 11.06.2018 aufzuheben und die vorliegende Gebührensat-
zung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Stadt 
Hermsdorf zu beschließen.
Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

BVSR01/070/2018
Teilerlass von Verpflegungsgebühren / Zuschuss für Einhei-
mische
Der Stadtrat beschließt, dass die Stadt Hermsdorf ab 01.01.2019 
für Kinder mit Hauptwohnsitz in Hermsdorf bei Vollverpflegung 
einen Zuschuss zum Frühstück und Vesper i.H. v. 1,00 € je Kind 
und Tag gewährt, wenn eine Kindertagesstätte in der Stadt 
Hermsdorf besucht wird.
Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

BVSR01/071/2018
Satzung zur Regelung des Marktwesens für die Stadt Herms-
dorf
Der Stadtrat beschließt, die vorliegende Marktsatzung zu be-
schließen und gleichzeitig die Marktsatzung vom 01.01.2002 und 
die 1. Änderung vom 10.03.2003 aufzuheben.
Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

BVSR01/072/2018
Satzung über die Erhebung von Gebühren im Marktwesens 
in der Stadt Hermsdorf
Der Stadtrat beschließt, die vorliegende Marktgebührensat-
zung zu beschließen und gleichzeitig die Gebührensatzung vom 
01.01.2002 aufzuheben.
Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

BVSR01/073/2018
Übertragung der Aufgabe der gemeindlichen Breitbandver-
sorgung / Breitbandausbau auf den Saale-Holzland-Kreis
Der Stadtrat beschließt, zum Zwecke der Umsetzung der Richtli-
nie des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandaus-
baus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015, die 
nachfolgenden Aufgaben im Zuge der Breitbandversorgung/ 
Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO auf den Saale-
Holzland-Kreis als eigene Aufgabe zu übertragen, da diese das 
Leistungsvermögen der Stadt Hermsdorf übersteigt. Der Saale-
Holzland-Kreis als Schulträger gewährleistet, dass der Eigen-
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§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird
für 2019 auf 71.399 € und
für 2020 auf 71.416 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Als erheblich im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO gilt ein Be-
trag, wenn er 6 % der Gesamtausgaben übersteigt.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Gemeinde Schleifreisen, den 01.12.2018
Wulf
Bürgermeisterin (Siegel)

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die die Ausfertigung und diese Bekanntmachung be-
treffen, können gegenüber der Gemeinde Schleifreisen unter 
Angabe der Gründe schriftlich geltend gemacht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.
Diese Belehrung gilt für die oben aufgeführte Satzung.

Öffentliche Bekanntmachung
Nach Vorstellung des Schlussberichtes des Rechnungsprü-
fungsamtes hat der Gemeinderat Schleifreisen in der öffentlichen 
Sitzung am 22.10.2018 die Jahresrechnung 2017 (§ 80 Abs. 3 
ThürKO) festgestellt. Gleichzeitig wurde dem Bürgermeister 
Entlastung erteilt. Ebenso wurde der 1. Beigeordnete durch den 
Gemeinderat entlastet. Gemäß § 80 Abs. 4 ThürKO ist die fest-
gestellte Jahresrechnung mit ihren Anlagen sowie der Schluss-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes mit den Beschlüssen über 
die Feststellung der Jahresrechnung und über die Entlastung 
zwei Wochen lang bei der Verwaltung während der allgemeinen 
Öffnungszeiten öffentlichen auszulegen und bis zur Feststellung 
der folgenden Jahresrechnung zur Einsichtnahme zur Verfügung 
zur halten. Die vorgenannten Dokumente liegen für die Dauer 
vom 03.12.2018 bis 17.12.2018 im Stadthaus Hermsdorf, Sitz 
der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf, Zimmer 427/428, zwei 
Wochen lang zu den allgemeinen Sprechzeiten aus. Auf die Aus-
legung und die Möglichkeit der Einsichtnahme wird hiermit öf-
fentlich hingewiesen.

Wulf
Bürgermeisterin

Informationen aus dem Gemeinderat 
Schleifreisen
Der Gemeinderat Schleifreisen fasste in seiner Sitzung am 
04.06.2018 folgenden Beschluss.

BVRG02/003/2018 Vorschlagliste Schöffenwahl 2018
BVRG02/004/2018 Überplanmäßige Ausgabe 2018-Kreisumlage

Der Beschluss des Gemeinderates Schleifreisen wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gemeinderat Schleifreisen fasste in seiner Sitzung am 
23.08.2018 folgende Beschlüsse.

BVRG02/008/2018 Entlastung des Bürgermeisters für das 
Haushaltsjahr 2017

BVRG02/009/2018 Entlastung des 1. Beigeordneten für das 
Haushaltsjahr 2017

BVRG02/010/2018 Feststellung der Jahresrechnung 2017

Die Beschlüsse des Gemeinderates Schleifreisen werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Wulf
Bürgermeisterin
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